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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B       Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE6035372 
 
Gebietsname: Rotmain-, Mistelbach- und Ölschnitztal um Bayreuth 
 
Größe: 701 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Oberfranken 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: LRT-Name: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions 

3260 Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion 
fluitantis und des Callitricho-Batrachion 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) 

91D0* Moorwälder 

91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1032 Unio crassus Bachmuschel 

1096 Lampetra planeri Bachneunauge 

1163 Cottus gobio Groppe 

1037 Ophiogomphus cecilia Grüne Keiljungfer 

1014 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt ggf. Wiederherstellung des Rotmain-, Mistelbach- und Ölschnitztals um Bayreuth mit ihren 
Fluss- und Bachauen als regionale Verbundachsen mit wertvollen Lebensräumen und 
Gewässerarten, wie dem Vorkommen von Bachmuschel, Grüner Keiljungfer, Groppe und 
Bachneunauge. Erhalt der teilweise sehr gut ausgeprägten Flachland-Mähwiesen und 
Grünlandstandorte als Lebensraum charakteristischer Arten. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder Hydrocharitions. Erhalt der für den Lebensraumtyp charakteristischen 
Gewässervegetation. Erhalt ausreichend störungsfreier Gewässerzonen und ausreichend 
unverbauter, unbefestigter bzw. unerschlossener Uferbereiche einschließlich natürlicher 
Verlandungszonen. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Fließgewässer der planaren bis montanen Stufe mit 
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion mit ihrer natürlichen 
Dynamik. Erhalt ggf. Wiederherstellung ausreichend unverbauter Bachabschnitte ohne Ufer- und 
Sohlenbefestigung, Stauwerke, Wasserausleitungen o. ä. an Rotem Main, Mistelbach, Ölschnitz 
bzw. deren Seitengewässern. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Bäche 
einschließlich der ungehinderten Anbindung von Seitengewässern als wichtige Refugial- und 
Teillebensräume. Erhalt ggf. Wiederherstellung von nicht oder nur sehr extensiv genutzten 
Uferstreifen. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe, insbesondere der höchstens gelegentlich gemähten Bestände und ihrer 
charakteristischen Arten. Erhalt einer nur mit wenigen Gehölzen durchsetzten Ausprägung zum 
Erhalt des Offenlandcharakters. Erhalt des charakteristischen Nährstoff- und Wasserhaushalts 
(hoher Grundwasserstand) und der Überschwemmungsdynamik. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in den unterschiedlichen Ausprägungen (vor allem trocken bis feucht). 
Erhalt der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen bzw. der nährstoffarmen Standorte 
mit ihrer typischen Vegetation. Erhalt der Schachblumenwiesen als typische Ausprägung frischer 
Wiesenstandorte um Bayreuth mit den bemerkenswerten Beständen der kennzeichnenden Art. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (Galio-Carpinetum) mit 
ihrem hohen Struktur- und Artenreichtum, ihrem Altbaumbestand und ihrer naturnahen 
Baumarten-Zusammensetzung. Erhalt der charakteristischen Vegetation und der 
Habitatfunktionen für lebensraum- und nutzungsformtypische Tiergruppen (Spechte, 
Fledermäuse, Kleinsäuger, Käfer, Tagfalter) durch Gewährleistung eines ausreichend hohen Alt- 
und Totholzanteils. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) mit ihrem 
Strukturreichtum, ihrer natürlichen, vielfältigen Bestands-, Alters- und Baumarten-
Zusammensetzung und ihrer natürlichen Entwicklung in Abhängigkeit von der großen 
Standortvielfalt. Erhalt der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen (z. B. Alt- 
und Totholz, Baumhöhlen, Schutt) und der daran gebundenen Artengemeinschaften (z. B. Moos- 
und Flechtengesellschaften). 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Moorwälder mit ihren charakteristischen Pflanzen- und 
Tierarten. Erhalt des natürlichen Moor-Wasserhaushalts, des funktionalen Verbunds mit 
Nachbarbiotopen wie Gewässern, Seggenrieden und Nasswiesen. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit standortheimischer Baumarten-
Zusammensetzung und naturnaher Bestands- und Altersstruktur als verbindendes 
Landschaftselement und weitgehend unzerschnittener Wanderungskorridor für 
gewässergebundene Tier- und Pflanzenarten. Erhalt typischer Elemente der Alters- und 
Zerfallsphase, insbesondere von ausreichend Totholz und Biotopbäumen. Erhalt des weitgehend 
ungestörten Wasserregimes. 

9. .Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen der Groppe und des Bachneunauges. 
Gewährleistung des Verbunds von Teilpopulationen und der Habitatstrukturen, insbesondere des 
notwendigen Erhalts eines reich strukturierten Gewässerbetts mit ausreichend Versteck- und 
Laichmöglichkeiten. Erhalt eines der Beschaffenheit, Größe und Ertragsfähigkeit des Gewässers 
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angepassten artenreichen und gesunden Fischbestands. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Grünen Keiljungfer. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung natürlicher bzw. naturnaher, reich strukturierter Fließgewässerabschnitte mit 
essenziellen Habitatstrukturen (z. B. Wechsel besonnter und beschatteter Abschnitte, variierende 
Fließgeschwindigkeit und Substratausbildung). Erhalt ggf. Wiederherstellung der Larvalhabitate. 
Erhalt ggf. Wiederherstellung einer hohen Wasserqualität. Erhalt ggf. Wiederherstellung von 
notwendigen Pufferstreifen an den Habitaten der Grünen Keiljungfer (Schlupf der Larven, 
Verringerung von Stoffeinträgen). 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Schmalen Windelschnecke. Erhalt der 
Feuchtflächen mit Vorkommen der Schnecke einschließlich angrenzender Pufferzonen. Erhalt 
hoher Grundwasserstände sowie offener, d. h. weitgehend baumfreier Habitate. Erhalt von 
vernetzten Populationen der Schmalen Windelschnecke durch Erhalt ausreichend ungestörter 
und weitgehend unzerschnittener Feuchtgebietskomplexe mit entsprechenden 
Biotopverbundstrukturen. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Bachmuschel. Erhalt einer ausreichend guten 
Gewässerqualität. Erhalt reich strukturierter Uferbereiche ohne Uferbefestigungen in besiedelten 
Gewässerabschnitten. Erhalt ggf. Wiederherstellung von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte 
Sedimenteinträge und ausreichend breiten nicht oder nur sehr extensiv genutzten Uferstreifen. 
Erhalt ggf. Wiederherstellung der Wirtsfisch‐Vorkommen, insbesondere von Elritzen, Groppen 
und Döbeln. Ausrichtung einer ggf. erforderlichen Gewässerunterhaltung auf den Erhalt der 
Bachmuschel und ihre Lebensraumansprüche in von ihr besiedelten Gewässerabschnitten. 

 


